
  Landesrecht 

 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Bundesland 

Oberösterreich 

Kurztitel 

Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz 1992 

Kundmachungsorgan 

LGBl.Nr. 35/1992 

§/Artikel/Anlage 

§ 13 

Inkrafttretensdatum 

16.05.1992 

Außerkrafttretensdatum 

31.07.2014 

Text 

§ 13 

Sonderformen der Hauptschule 

(1) Als Sonderformen können Hauptschulen oder einzelne ihrer Klassen unter besonderer Berücksichtigung 
der musischen oder der sportlichen Ausbildung geführt werden. 

(2) Über die Führung der Sonderformen gemäß Abs. 1 entscheidet die Landesregierung nach Anhörung des 
gesetzlichen Schulerhalters, des Bezirksschulrates (Kollegium) und des Landesschulrates (Kollegium). Bei der 
Entscheidung ist insbesondere auf die personellen Voraussetzungen (Lehrerplanstellen) und auf die gegebenen 
örtlichen (räumlichen) Möglichkeiten Bedacht zu nehmen. (Anm: LGBl. Nr. 1/1995) 


